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kommende Luft vorgewärmt wird. Der von der Gasturbine
angetriebene Gleichstromgenerator arbeitet wie bei der Dieselelektrischen

Lokomotive auf die Gleichstromtriebmotoren. Die Gas-
turbinen-BÄttrolokomotive wird pro 1000 kW Leistung am
Radumfang etwa 540 kg Masut und kein Wasser gegenüber etwa
125kg Kohle und 12t Wasser einer Dampflokomotive benötigen3«).
Eine erste Lokomotive dieser Art mit Achsfolge 1A — B0 — AI
und rd. 92 t Gewicht, 2000 PS Zugförderungs-Nennleistung und
einer Zugkraft (einstundig) von 7600 kg bei 50 km/h ist in den
Werkstätten von BBC für die SBB im Bau und wird zu Ende
dieses Jahres zur Ablieferung kommen.

Die elektrische Traktion hat als volkswirtschaftlich edelste
und technisch schwierigste Anwendungsform elektromotorischer
Triebkraft wahrscheinlich erst ihre erste Entwicklungsphase
hinter sich und wird bei der kommenden Umgestaltung der Land-
Transportmittel noch eine sehr bedeutungsvolle Rolle spielen.
Zu der bisherigen Entwicklung hat die Schweiz einen
bedeutenden Anteil geleistet. Es ist zu erwarten, dass bei der grossen
in unserem Lande konzentrierten Erfahrung der schweizerischen
Praxis ihre führende Stellung auf diesem Gebiet auch weiterhin

erhalten bleiben wird.

Grundsätzliches zum Bauhandwerker-Pfandrecht
Anlässlich der Erstellung eines Gebäudes im Kanton Tessin

bestellte die Unternehmerfirma M. vertragsgemäss beim
Architekten, der zugleich Vertreter einer Baumaterial-Firma in
Zürich ist, die Decken und Böden nach System «Norma». Dieses
Material, Balken aus armiertem Beton, Backstein- und Karto-
fontfüllungen, wurde voä|Zürich nach dem Tessin geschickt und
vom Bauunternehmer M. eingebaut. Die Lieferantin, die
Baumaterial-Firma in Zürich, stellte dafür Rechnung und erwirkte
zugleich die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes

auf dem Grundstück, gemäss Art. 837 Abs. 3, Art.
891 Abs. 1 Z. G. B. und Art. 22 Grundbuchverordnung. In einem
nachfolgenden Rechtsstreit wurde die Forderung der Baumaterial-
Firma in der Höhe von rund 2300 Fr. geschützt, dagegen haben
sowohl der Prätore von Locarno wie das Tessinische
Appellationsgericht ihr die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes
nicht gestattet. Die Begründung ging im wesentlichen dahin,
dass nach dem Wortlaut des Gesetzes dieser Eintragungsanspruch
zwar begründet wäre, doch könne nicht die rein grammatikalische

Auslegung massgebend sein, sondern es müsse auch der
Grund berücksichtigt werden, der den Gesetzgeber veranlasst
habe, den Handwerkern und Unternehmern den in Art. 837 Abs. 3

vorgesehenen Schutz einzuräumen. Es komme auch auf die rechtliche

Natur des Vertrages an, der vielmehr ein Kauf- und nicht
ein Werkvertrag sei, denn die vertragliche Verpflichtung der
zürcherischen «Baumaterial-Firma» habe sich in der Lieferung
der Decken und Böden an den Besteller erschöpft, und nicht
auch deren Verarbeitung in den Bau umfasst. Diese sei vom
Besteller M. ausgeführt worden, bei der Lieferantin fehle es aber
an Eigenart und schöpferischerJM'ätigkeit, denn Decken und
Böden dieser Art würden in Serien hergestellt, sodass die
Lieferantin ihrer Leistungspflicht mit der Lieferung der fertigen
Ware nachgekommen sei, ohne irgendwelche Arbeit am Bau
auszuführen. Die blosse Lieferung von Material zu einem Bau
begründe aber kein Pfandrecht im Sinne von Art. 837 ZGB.

Gegen diesen Entscheid hat die Lieferfirma beim Bundesgericht

staatsrechtliche Beschwerde eingereicht, worin sie Willkür

in rechtlicher Auffassung der Tessiner Gerichte darzutun
suchte. Das Urteil widerspreche auch der frühern tessinischen
Gerichtspraxis, denn nach Art. 837 Abs. 3 ZGB genüge es, dass
der Pfandansprecher neben Material auch Arbeit geliefert habe.
Das sei aber der Fall, denn die Balken seien nicht auf Lager
gewesen, sondern hätten auf Grund der Baupläne nach genauen
Berechnungen hergestellt werden müssen, und seien für ein
anderes Gebäude nicht verwendbar.

Die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes hat die
Beschwerde am 19. Januar d. J. als unbegründet abgewiesen. Wie
die Beratung ergab, war die Annahme der Vorinstanzen, solche
Decken und Böden würden in Serien hergestellt, also zum voraus
auf Lager gehalten, in der Tat irrtümlich und aktenwidrig, und
das jedenfalls in Bezug auf die Balken aus armiertem Beton.
Richtig war diese Ansicht nur in Bezug auf die Füllungen, die
in drei Typen serienweise hergestellt werden. Der Irrtum aber
hatte keine entscheidende Bedeutung, und ebensowenig ob ein
Kauf- oder Werkvertrag vorgelegen habe, denn der Umstand,
dass die Vorinstanz in der Ausführung der Bestellung durch die

™) Vgl. unsere Mitteilung «Neue Dampf- und Gaslokomotiven» im lfd.
Bd., 8.129*.

zürcherische Lieferfirma eine blosse Lieferung von Material ohne
irgendwelche Arbeitsleistung am Bau selber erblickte, genügte,
um das Pfandrecht abzulehnen, ohne dass darin irgendwelche
Willkür gelegenlmtte. Allerdings würde der italienische Text von
Art. 837 Abs. 3 zu Gunsten der Lieferantin sprechen, wo es heisst :

«imprenditori od operai che avessero fornito materiali elavoro, o
lavoro soltanto, per una costruzione.» Denn für den Bau geliefert

ist die Arbeit auch schon dann, wenn das Arbeitsergebnis
zur Einführung in den Bau als Bestandteil bestimmt ist. Dass
die Arbeit am Gebäude selbst geleistet worden sein müsse, liegt
darin noch nicht ausgedrückt. Demgegenüber weist aber schon
der deutsche Gesetzesentwurf eher auf eine Mitwirkung beim
Bauen- am Bau selbst hin («Handwerker und Unternehmer, die
zu Bauten Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben»).
Vollends aber kommt das im französischen Text zum Ausdruck
(«artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments»). Nun
kann aber eine Auslegung, die vom scheinbar klaren Wortlaut
eines Gesetzes abweicht, schon dann nicht willkürlich sein, wenn
sie sich mit dem Zusammenhang und Zweckgedanken der der
anwendbaren Vorschrift entnommenen, sachlich vertretbaren
Gründe stützen lässt. Das gesetzliche Bauhandwerkergrundpfandrecht

nach Art. 837 Abs. 3 ZGB hat seinen Grund darin, dass
Bauunternehmer und Unterakkordanten nach den rechtlichen
Verhältnissen und Gepflogenheiten des Baugewerbes gezwungen
sind, ihre Forderungen ganz oder teilweise auf lange Frist, bis
nach Vollendung des Baues, zu kreditieren, und sie sich gegen
daraus drohenden Verlust nicht auf andere Weise sichern können.
Die Ansichten über die Frage, ob der gelieferte Stoff am Bau
selbst durch den Lieferanten eingefügt werden müsse, um ein
Handwerkerpfandrecht zu begründen, sind geteilte. Dass das
erforderlich sei, verlangt z. Sì Kommentar Wieland, auch die
Rekurskammer des zürcherischen Obergerichtes. Entgegengesetzter

Auffassung war das aargauische Obergericht in einem
Entscheide. Umsoweniger aber kann die Stellungnahme der
Tessiner Gerichte in diesem Falle als Missachtung klaren Rechtes

oder Willkür bezeichnet werden, als sogar die Richter über
die Auslegung des Gesetzes nicht gleicher Ansicht sind.

Wettbewerb für ein Waisenhaus in Winterthur
Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Das Preisgericht versammelt sich vollzählig Donnerstag,
den 29. Februar 1940, vormittags 8 Uhr, im Gewerbemuseum am
Kirchplatz in Winterthur. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse der
durch das städtische Hochbaubureau durchgeführten Vorprüfung
unternimmt das Preisgericht einet erste orientierende Besichtigung

der Pläne. Hierauf wird festgestellt, dass sämtliche 37

Entwürfe rechtzeitig eingegangen sind und eine wesentliche
Abweichung von den Programmbestimmungen nur bei Projekt
Nr. 30, Kennwort «Zukunft» vorliegt. Bei diesem Entwurf wird
für die Bauten Land in Anspruch genommen, das nicht zu dem
im Situationsplan bezeichneten Baugebiet gehört. Dieser Entwurf
wird einstimmig im Sinne von § 7, lit. b der Grundsätze des S.L A.
vom Wettbewerb ausgeschlossen. Dagegen ist das Preisgericht
der Auffassung, dass die im Projekt Nr. 5, Kennwort «Casa»,
vorgesehene platzartige Erweiterung der Rychenbergstrasse auf
Kosten des anstossenden nachbarlichen Grundstückes nicht als
wesentlicher Verstoss gegen die Programmbestimmungen
gewertet werden kann. — Nachher erfolgt eine gemeinsame
Besichtigung und Begehung des Bauplatzes und des umliegenden
Gebietes.

In einem ersten Rundgang werden wegen offensichtlicher
Mängel die EnWürfe Ngö 1, 2, 14, 16, 17, 20, 23 und 27

ausgeschieden.
Im zweiten Rundgang erfolgt die Ausschaltung folgender

Projekte: Nr. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 25, 26, 32 und 37.

Im dritten Rundgang scheiden die Projekte Nr. 21, 24, 29,

31, 33 und 35 aus.
In der engeren Wahl verbleiben die Entwürfe Nr. 5, 7, 12,

13, 19, 22, 28, 34 und 36. Diese werden wie folgt beurteilt:
Nr. 13. «Sunnewinkel». Die dem Gelände gut angepasste

Gebäudegruppe Hegt richtig an der Rychenbergstrasse. Die Länge
des Wohntraktes wird durch eine im Gelände und der inneren
Einteilung begründete Staffelung wohltuend unterbrochen. Der
Querbau hält von den Wohntrakten und den Spiel- und
Turnplätzen die Bise fern und trennt in einfacher Weise den
Wirtschaftsgarten ab. Der nordöstlich angebaute niedrige Oekonomie-
teil liegt architektonisch und betrieblich an richtiger Stelle. Die
gesamte Organisation entspricht den Anforderungen des Betriebes.

Mädchen- und Knabenabteilungen sind klar geschieden,
dagegen sind Form und Lage der Angestelltenzimmer zu
beanstanden, ebenso die nach Nordosten orientierten Krankenzimmer.
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